
Stadt Eschweiler 
Die Bürgermeisterin 
601 Umweltbelange und Friedhofswesen 

 
Vorlagen-Nummer 

137/25 
 

Sitzungsvorlage  
 
Beratungsfolge Sitzungsdatum 
 

1.  Beschlussfassung Rat der Stadt Eschweiler öffentlich 07.05.2025 

 
 
Verfahren zur Abgabe von Sperrmüll auf der Deponie Warden;  
hier: Antrag der AfD-Fraktion vom 04.04.2025 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, wie ein Verfahren zur vereinfachten und 
bürgerfreundlichen eigenen Abgabe von Sperrgut am Wertstoffhof in Warden organisiert und 
umgesetzt werden kann. Dabei soll insbesondere sichergestellt werden, dass Bürger Sperrgut 
eigenständig zu einem pauschalen Höchstbeitrag von 10,- € pro Anlieferung abgeben können.  
 
 
 
 

A 14-Rechnungsprüfungsamt 

 Gesehen    Vorgeprüft 

 

gez. Schütte 
 

Datum: 02.05.2025 

 

gez. Leonhardt    
 

1  2  3  4  

 zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt  zugestimmt 

 zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen  zur Kenntnis genommen 

 abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt  abgelehnt 

 zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt  zurückgestellt 

Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis Abstimmungsergebnis 

 einstimmig  einstimmig   einstimmig  einstimmig 

 ja 

 

 ja  ja 

 

 

 ja 

 nein 

 

 nein  nein 

 

 

 nein 

 Enthaltung 

 

 

 Enthaltung  Enthaltung  Enthaltung 
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Sachverhalt: 
 
Zum genauen Inhalt des Antrages wird auf die Anlage 1 verwiesen. 
 
Zum Antrag wird mitgeteilt, dass eine ausführliche Beratung aus Sicht der Verwaltung auf eine 
der nächsten Ratssitzungen vertagt werden soll, da  
 

- das ELC Warden nicht von der Stadt Eschweiler, sondern vom Zweckverband 
Entsorgungsregion West (ZEW) und der AWA betrieben wird und insofern zunächst in 
einem ersten Schritt die Maßnahme mit dem Betreiber abgestimmt/beraten werden 
muss; 

- mit dem ZEW eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung ausgearbeitet und von der 
Verbandsversammlung des ZEW sowie von der Bezirksregierung Köln genehmigt werden 
muss; 

- mögliche Kosten beim ZEW abgeschätzt und die Auswirkungen auf die Gebühren bei der 
Stadt ermittelt werden müssen. 

 
Vor diesem Hintergrund und auch mit Blick auf die haushalts- und gebührenrechtlichen 
Auswirkungen bei der Stadt könnte die Maßnahme ohnehin frühestens zum 01.01.2026 
umgesetzt werden.  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
müssen noch ermittelt werden  
 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
voraussichtlich keine 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag AfD vom 04.04.2025 
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